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Hinweis:  

Im Rahmen des KLIMWALD-Projektes wurden ï maßgeblich zur Unterstützung des 

Arbeitsprozesses in den Fokusarbeitsgruppen ï fachliche Grundlagendokumente erarbeitet. 

Diese wurden nach Rückmeldung aller am Arbeitsprozess Beteiligten inhaltlich und bezogen 

auf ihre Eignung im Arbeitsprozess angepasst. Diese Dokumente sind über www.uni-

kassel.de/go/klimwald-ergebnisse abrufbar. Dazu gehören u.a.:  

Waldbau und Klimaanpassung 

Schäfer, T.; Hoffmann, K.; Zindel, U. (2017a): Waldbauliche Anpassung an den Klimawandel.  

In dem Dokument ĂWaldbauliche Anpassung an den Klimawandelñ werden die Folgen des 

Klimawandels für den Wald erläutert und Maßnahmen vorgestellt, mit denen seitens des 

Waldbaus vorsorgend reagiert werden kann. Ferner wird erläutert warum Wildbesatz als 

Schlüsselfaktor für erfolgreiche Klimaanpassung gesehen werden muss.  

 

Schäfer, T.; Hoffmann, K.; Zindel, U. (2017b): Klimaanpassung im Wald ï Ableitungen für das 

Projektgebiet  

Ausgehend von der Spezifizierung der für das KLIMWALD-Projektgebiet zu erwartenden 

Klimawandelfolgen f¿r den Wald wird in dem Dokument ĂKlimaanpassung im Wald ï 

Ableitungen f¿r das Projektgebietñ auf folgende Aspekte eingegangen: Beschreibung der 

Wildschadenssituation; (Methoden zur) Identifizierung und Visualisierung von potentiell 

risikobehafteten Waldbeständen.  

 

Zindel, U. (2017): Waldbauliches Leitbild 

Nach der Beschreibung der Waldstandorte in den KLIMWALD-Kommunalwäldern werden das 

Leitbild für die Waldbewirtschaftung im Klimawandel, die Risiken der Klimaveränderung und 

die Maßnahmenoptionen spezifiziert.  

 

Wildtiermanagement 

Godt, J. und Henschke, Ch. (2017): Konzeptionelle und methodische Aspekte für die Erarbeitung 

von Wildtiermanagementplänen 

Die Ausführungen in diesem Dokument gehen auf das konkrete Vorgehen in einer durch das 

Projekt moderierten Fokusarbeitsgruppe sowie in diesem Prozess gewonnene Erkenntnisse 

hinsichtlich der zukünftigen Erarbeitung von Wildtiermanagementplänen auf lokaler und 

regionaler Ebene ein. 

Lanz, J.D. und Godt, J. (2017a): Wildbiologische und bejagungstechnische Grundlagen für die 

Erstellung von Wildtiermanagementplänen. 

Fachliche Grundlagen werden zusammengetragen, die für die Erarbeitung von 

Wildtiermanagementplänen als Instrument zur Unterstützung waldbaulicher Ziele relevant 

sind. Dabei wird auf die folgenden Aspekte eingegangen: Wildtiermanagement ï Inhalte und 

Ansprüche; Ableitungen und Empfehlungen für einen auf waldbauliche 

Klimawandelanpassungsstrategien ausgerichtetes Wildtiermanagement; Formen der 

Jagdausübung; Umgang mit Bejagungsstrategien.   

http://www.uni-kassel.de/go/klimwald-ergebnisse
http://www.uni-kassel.de/go/klimwald-ergebnisse
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1 Lebensraumgutachten für die Kommunalwälder der Städte Naumburg 

und Zierenberg sowie die erweiterte KLIMWALD -Projektregion 

 

 

Abbildung 1: Blick über das erweiterte Projektgebiet Richtung Weidelsburg. Quelle: Dirk Schmidt, Wikimedia 
Commons 

Das hiermit vorgelegte Lebensraumgutachten für die Stadtwälder der Kommunen Naumburg 

und Zierenberg ist ein Baustein eines Wildtiermanagementplanes für die genannten 

Kommunen und stellt somit den engeren Bearbeitungsbereich des KLIMWALD Projektes dar. 

Das Projektgebiet KLIMWALD bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Kommunalwälder der 

Kommunen Naumburg und Zierenberg. 

Hingegen enthält die erweiterte KLIMWALD-Projektregion darüber hinaus noch die 

Kommunalwälder der Kommunen Calden und Wolfhagen sowie das Gebiet der 

Hochwildhegegemeinschaft Wattenberg-Weidelsburg. Grund für die zusätzliche Betrachtung 

dieser Region ist die raumgreifende Lebensweise des vorkommenden und relevanten 

Rotwildes und die Tatsache, dass Rotwild in Hessen nur in ausgewiesenen Rotwildgebieten 

vorkommen darf. Dadurch ergeben sich mit der Wildtierart Rothirsch noch weitere 

Problemfelder, welche es zu berücksichtigen gilt. Abgesehen von der Kommune Calden liegen 
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alle drei weiteren in das KLIMWALD-Projekt eingebundenen Kommunen entweder gänzlich 

oder zu nennenswerten Teilen innerhalb des Rotwildgebietes Wattenberg-Weidelsburg.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll das gesamte Rotwildgebiet in die KLIMWALD-

Betrachtungen miteinzubeziehen, da neben dem Rehwild das Rotwild ebenfalls ein 

wesentlicher Faktor für die forstlich geplanten Klimaanpassungen darstellt und als größte und 

sozial organisierte Schalenwildart besondere Berücksichtigung erfahren muss. Für die 

Kommune Calden sind, durch ihre Lage außerhalb des Rotwildgebietes, die speziell mit 

Rotwild zusammenhängenden Probleme nicht von Bedeutung.  

Neben Rehwild erfährt der Rothirsch eine besondere Berücksichtigung, da diese Art einen 

relativ großen Lebensraum beansprucht und besondere jagdliche Herausforderungen mit sich 

bringt, die auf seine soziale Lebensweise und hohe Störungssensibilität zurückzuführen sind. 

Die weitere Betrachtung der jagdlichen Situation und die vorgenommenen Streckenanalysen 

beziehen sich auf den sog. Altkreis Wolfhagen, einer ehemaligen Verwaltungseinheit, welche 

1972 im Zuge der hessischen Gebietsreformen aufgelöst und in großen Teilen dem Landkreis 

Kassel zugeordnet wurde. Innerhalb des Altkreises Wolfhagen befinden sich alle vier 

KLIMWALD-Kommunen. Eine überregionale Betrachtung der Jagdstreckenentwicklung macht 

Sinn, um die Jagdstreckenentwicklungen in einen größeren Zusammenhang zu setzen und 

örtliche Verlagerungen, wie sie bei Populationen vorkommen können, mit zu berücksichtigen. 

Hoffmann (1996) beschreibt die Entstehungsgeschichte des Rotwildgebietes in umfangreicher 

Form. 

Nach dem Wiedereinwandern von Rotwild in das Wolfhager Land und dem angrenzenden 

Waldecker Gebiet wurden 1954 die beiden Rotwildgebiete Wattenberg und Weidelsburg 

anerkannt. Ihre genauen Abgrenzungen erfolgten 1956 und ´57, bis sie im Jahr 1970 

zusammengelegt wurden. Die Gesamtfläche der beiden Rotwildgebiete betrug 1970 ca. 

31.769 ha. Im Jahr 1993 erfolgte eine Neuabgrenzung und Verkleinerung auf ca. 22.953 ha 

mit etwa 9.862 ha Waldanteil. Der Großteil des Rotwildgebietes Wattenberg-Weidelsburg liegt 

im Landkreis Kassel und 19% im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Über die Jahrzehnte des 

Rotwildgebietes verlagerten sich die jeweiligen Rotwildeinstände immer wieder in 

Abhängigkeit von der menschlichen Nutzung, wie etwa dem Tagebau oder dem Bau und 

Verlauf der A44. Heute konzentrieren sich die Rotwildeinstände vor allem im Süden und 

Südwesten der Stadt Naumburg und am Bärenberg im Nordosten des Rotwildgebietes 

unmittelbar an der A44 im Stadtwald Zierenberg. 
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2 Hintergrund  und Fragestellung  

2.1 Hintergrund  

Die bisherigen Erfahrungen bei der Umsetzung waldbaulicher Maßnahmen hin zu ï 

klimaangepassten, naturgemäßen und stabilen ï Dauerwaldstrukturen verdeutlichen einen 

gleichermaßen zentralen wie sensiblen Bereich in der jagdlichen Nutzung. Die auch im Sinne 

der waldbaulichen Anpassung an Klimaveränderungen anzustrebende Durchmischung 

verschiedener Waldbaumgenerationen in der Form des Dauerwaldes auf der gesamten Fläche 

schafft einen Raum mit optimalen Deckungs- und Äsungsverhältnissen für das Wild und 

erschwert den Schutz der beabsichtigten und für kommende Generationen wichtigen 

Naturverjüngung. Die gegenüber den prägenden Baumarten Buche und Fichte seltener 

forstlich genutzten Mischbaumarten (klimarobustere Arten wie Eiche, Ahorn, Tanne und 

Douglasie) werden in den natürlichen Verjüngungen und Kulturen selektiv von Reh- und 

Rotwild durch Verbiss, Abschälen der Rinde, Fegen und Schlagen in der Zahl reduziert und 

geschädigt (siehe auch Reimoser 1986, Ammer et al. 2010, Bützler 2001, Deutz und Gasteiner 

2009, Kamphus 2005, Völk 2011).  

Eine Besonderheit der regionalen Waldverhältnisse der betrachteten Kommunalwälder bzw. 

im erweiterten Bereich des Rotwildgebietes Wattenberg-Weidelsburg ist, dass sich der Wald 

verteilt auf Waldinseln mittlerer Größe in umgebenden waldfreien, agrarisch intensiv genutzten 

Flächen verteilt (Hoffmann 2005, Sorges 2005a und 2005b). Dadurch nimmt regelmäßig im 

Winterhalbjahr der Druck auf die Waldverjüngung enorm zu, weil sich das Wild dann ï 

aufgrund fehlender Deckung und fehlendem Nahrungsangebot im Offenland - vollständig im 

Wald aufhält und weitgehend von den Knospen der jungen Baumpflanzen ernährt. In allen 

Waldgebieten der vier Modellkommunen ist das wiederkäuende Schalenwild Rehwild und / 

oder Rotwild ein erheblicher erfolgskritischer Faktor für Klimaanpassungsmaßnahmen. Ein 

zielgerichtetes Wildtiermanagement und Maßnahmen der Lebensraumentwicklung umfassen 

das Handlungsspektrum für eine gelingende Klimaanpassung im Kontext der Jagd. Dem 

gegenüber steht die heutige Praxis der Jagdausübung. Diese ist ï häufig insbesondere im 

Nichtstaatswald ï gekennzeichnet durch eine Entkoppelung von übergeordneten Zielen, die 

eine nachhaltige und ökosystemar umfassende Waldbewirtschaftungskonzeption garantieren 

soll.  

Hinsichtlich der jagd-, wald- und naturschutzrechtlichen Rahmenbedingungen müssen sich 

alle Einzelaspekte den Zielsetzungen des Bundeswaldgesetzes unterordnen, wobei die 

Jagdausübung eindeutig einer ökologisch orientierten Waldbewirtschaftung dienen muss. 

Prinzipiell stehen ordnungs- und vertragsrechtliche Instrumente zur Verfügung, die 

Regulierung der Wildbestände gemäß den rechtlichen Vorgaben zu realisieren. In den vier 
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Modellkommunen wird von diesen Möglichkeiten bisher wenig Gebrauch gemacht. Einer der 

Gründe ist eine fehlende Operationalität der sich aus den Klimaveränderungen ergebenden 

Erkenntnisse bei den kommunalen Waldbesitzern. Ein zentraler Grund ist zudem, dass der 

Lösung des Wald-Wild-Konfliktes im kommunalen Maßstab ganz unterschiedlich motivierte 

Akteure gegenüberstehen, die auf vielfältige Weise auf kommunalpolitische Meinungsbildung 

einwirken.  

Aus planerischer Sicht hat sich in der Vergangenheit eine neue Verbundenheit von 

Naturschutz und der Jägerschaft ergeben, die neue ï auch strategisch genutzte ï Koallianzen 

in der Beziehung Wildtiermanagement und Lebensraumzerschneidung bzw. Biotopvernetzung 

ergab (EU-Richtlinie 1992, Jedicke 1994, Jäger 2002,  Wotschikowsky und Simon 2004, David 

2006, Deutsche Wildtier Stiftung 2006, 2012a,b,c, Leitschuh-Fecht & Holm 2007, Ströcker 

2009, Ströcker et al. 2010, Reimoser 2011c, DJV 2011, Herrmann et al. 2011). Obwohl die 

waldgebundene Wildtierart Rotwild auf keiner roten Liste steht, wird sie inzwischen doch als 

Leitart bzw. Schirmart für Biotopvernetzungsstrategien in waldgeprägten Lebensräumen 

betrachtet, die auch anderen, naturschutzfachlich bedeutenden Wildtierarten wie dem Wolf, 

Luchs und der Wildkatze aufgrund der ähnlichen Lebensraumansprüche dient (Sarbock 2003). 

Da in Frage steht, ob das Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg aufgrund seiner räumlich 

isolierten Lage als disjunktes Vorkommen zu betrachten ist (zur genetischen Relevanz siehe 

auch Herzog 1998), sind Überlegungen der Vernetzung von Lebensräumen (Clausing 2008, 

Hohmann 2003), wie sie in mehreren wissenschaftlichen Vorhaben des beteiligten 

Fachgebietes Landschafts- und Vegetationsökologie der Uni Kassel bearbeitet wurden (Hänel 

und Reck 2011, Hildebrandt 2011, Reck et al. 2005, 2007, 2008), fachlich zu berücksichtigen. 

Für die Projektarbeit ist die für die Wildtierart Rotwild wichtige Vernetzung der isolierten 

Waldinseln innerhalb des Rotwildgebietes zur Verbesserung des Lebensraumes mit dem Ziel 

einer für den Wald tragbaren Population unter Berücksichtigung der rechtlichen Dimensionen 

der Biodiversitätsstrategie ein wichtiger Aspekt. 

2.2 Fragestellung 

Die konkret handelnden Jäger, die auf unterschiedlichen Ebenen organisiert sind, stellen 

faktisch die Schlüsselakteure für den Erfolg der erforderlichen waldbaulichen 

Anpassungsmaßnahmen dar, nicht allein in der Projektregion sondern flächendeckend. Das 

beantragte Vorhaben setzt zur Lösung des Wald-Wild-Konfliktes auf Information und 

Partizipation. Ziel ist es, im Arbeitsbereich II - gemäß den Erfordernissen des Arbeitsbereiches 

I - das Problembewusstsein bei den für den Wald-Wild-Kontext einschlägigen kommunalen 

Akteursgruppen unter Einbeziehung der Jagdausübungsberechtigten zu entwickeln und 

gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten. Dazu arbeiten Wissenschaft, Forstpraxis und -

verwaltung, Waldbesitzer, Hegegemeinschaften, Landesjagdverband und weitere lokale 
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Stakeholder in einem moderierten, reflexiven Prozess zusammen. Die verbindlich abgeleiteten 

Maßnahmen und Verhaltensregeln für Forst, Jagd und weitere Nutzungen und Nutzergruppen 

finden Eingang in die bestehenden Regelwerke der Kommune, ihre Umsetzung und 

Einhaltung unterliegen einer Erfolgskontrolle. 

Gegenstand ist die Erstellung eines umfassenden Lebensraumgutachtens inclusive einer 

hierin enthaltenen Bejagungsstrategie. 

Die relevanten Wildtierarten, die im Kontext KLIMWALD zu bearbeiten sind, sind das Rehwild, 

Rotwild und Schwarzwild. 

 

3 Rechtlicher Rahmen 

Grundsätzlich ist das Jagdrecht im Bundesjagdgesetz (1976, zuletzt geändert 31.08.2015) 

geregelt. Es f¿hrt in Ä1 (2) aus: ĂDie Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den 

landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden 

Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen; auf Grund anderer 

Vorschriften bestehende gleichartige Verpflichtungen bleiben unberührt. Die Hege muss so 

durchgeführt werden, dass Beeinträchtigungen einer ordnungsgemäßen land-, forst- und 

fischereiwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere Wildschªden, mºglichst vermieden werden.ñ 

Das hessische Jagdgesetz (zuletzt geändert 23.07.2015) konkretisiert in §1: 

(1) Aufgabe dieses Gesetzes ist es, die Jagd als nachhaltige Nutzung der Natur und als 

gewachsenen Bestandteil der Landeskultur zu ordnen und zu fördern. Die jagdlichen 

Erfordernisse sind in Einklang zu halten mit den Belangen des allgemeinen Wohls. 

(2) Bei der Planung und Durchführung der Hege und der Jagd sind folgende Ziele 

anzustreben: 

1. Die Vielfalt der wild lebenden Tiere und Pflanzen im jeweiligen Naturraum ist zu 

erhalten. Für alle vorkommenden Arten soll ausreichend Lebensraum zur Verfügung 

stehen. Bedrohte Tier- und Pflanzenarten sind besonders zu schützen und durch 

geeignete Maßnahmen zu fördern. 

2. Der Lebensraum des Wildes ist zu fördern und gegen vermeidbare Zerstörungen und 

Beeinträchtigungen zu schützen. Dabei ist auch den Belangen von Land- und 

Forstwirtschaft, Freizeit und Erholung sowie Siedlung und Infrastruktur angemessen 

Rechnung zu tragen 

é. 
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4.  Die Wildbestände müssen den Möglichkeiten und der Leistungsfähigkeit des 

Naturraumes angepasst sein. Alle Regelungen sind so zu treffen, dass ein verträgliches 

Miteinander von Flur, Wald und Wild sowie ein entsprechend wirkender Interessenausgleich 

stattfindet. 

5. Die Inhaber des Jagdrechtes und die Jägerschaft sollten in die Lage versetzt und 

verpflichtet werden, diese Ziele möglichst weitgehend in eigener Verantwortung zu 

verwirklichen. Im Rahmen des Reviersystems soll möglichst vielen Jägerinnen und Jägern die 

Möglichkeit zur Ausübung der Jagd geboten werden. 

 

Das Hessische Jagdgesetz führt in §21 aus: 

ĂJagdausübungsberechtigte sind verpflichtet, die Jagd so auszuüben, dass sich die im Wald 

vorkommenden wesentlichen Baumarten entsprechend den natürlichen Wuchs- und 

Mischungsverhältnissen des Standortes verjüngen und sich in der Feldflur landwirtschaftliche 

Kulturen entwickeln können. 2Übermäßige Verbiss- und Schalschäden sollen vermieden 

werden. 3Über die Verbiss- und Schälschädenbelastung der Waldvegetation sind forstliche 

Gutachten zu erstellen. 4Übermäßige Wildschäden in der Landwirtschaft müssen vermieden 

werden. 5Zum Schutz von Forstkulturen und forstlichen Verjüngungsflächen, die gegen das 

Eindringen von Schalenwild eingezäunt sind, kann die Jagdbehörde auf Antrag zulassen, dass 

dort Jagdausübungsberechtigte außerhalb von Jagdzeiten Schalenwild, mit Ausnahme von 

Schwarzwild, erlegen.ñ 

 

Im Hessischen Waldgesetz (2013) finden sich ï den Vorgaben des Bundeswaldgesetzes 

folgend - in §4 weitere Konkretisierungen, die die Bewirtschaftung des Waldes und die 

jagdliche Nutzung näher beschreiben: 

§4 Ordnungsgemäße Forstwirtschaft, Nachhaltigkeit 

(1) Ordnungsgemäße Forstwirtschaft ist eine Wirtschaftsweise, die nach gesicherten 

Erkenntnissen der Wissenschaft und bewährten Regeln der Praxis den Wald nutzt, 

verjüngt, pflegt und schützt und zugleich die ökonomische und ökologische 

Leistungsfähigkeit des Waldes und damit die Nachhaltigkeit seiner Funktionen 

sichert. 

(2) Kennzeichen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft sind insbesondere: 

é. 



16 
 

(11) das Hinwirken auf Wilddichten, die den Waldbeständen und ihrer Verjüngung angepasst 

sind, sowie Maßnahmen der Wildschadensverhütung. 

 

4 Leitlinien und Ziel e 

 

Der methodische Ansatz eines Wildtiermanagementplanes wurde in einem Extrateil des 

Wildtiermanagementplanes bereits ausführlich beschrieben. Hierin wird auch ausgeführt, dass 

eine klare Zieldefinition wesentliches Element eines zielführenden Wildtiermanagementplanes 

ist. 

Im Rahmen des Lebensraumgutachtens können bereits jetzt allgemeine Ziele formuliert 

werden, bei denen davon auszugehen ist, dass sie von allen beteiligten Stakeholdern geteilt 

werden. 

Zur Klärung von allgemeinen Rahmenbedingungen des KLIMWALD Projektes wurden am 

14.8.2015 auf Initiative des Projektes alle potentiellen Akteure (Stakeholder) zu einem 

Leitlinienworkshop in das Haus des Gastes, Naumburg, eingeladen. Ziel der Veranstaltung 

war, zusammen mit den Praxispartnern (insbesondere Jägerschaft, Forstwirtschaft, 

Kommunen als Eigentümer und Gemeinwohlvertreter) einen gemeinsamen Rahmen für die 

Zusammenarbeit im Projekt KLIMWALD abzustecken. Zugleich sollte das Fundament für eine 

faire und verbindliche Kommunikationsbasis gelegt werden, während inhaltliche Klärungen 

und Festlegungen nicht vorgesehen waren.  

 

Aus der bisherigen Befassung im Zuge des KLIMWALD Projektes kann folgendes 

allgemeines Ziel formuliert werden: 

Der als ĂWald-Wild-Konfliktñ beschriebene komplexe Sachzusammenhang soll durch die 

Bemühungen aller Beteiligten insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels und einer 

hieraus resultierenden waldbaulichen Anpassung aufgelöst werden. Dieses Ziel bezieht sich 

auf die erweiterte Projektregion und hier insbesondere auf die Stadtwälder der Kommunen 

Zierenberg und Naumburg. 

Hierzu erscheint die Durchführung von kommunikativen Entwicklungsschritten, basierend auf 

einer umfangreichen Wissensvermittlung, erfolgversprechend. Die Entwicklung einer hierfür 

geeigneten Methodik ist Ziel und Arbeitsgegenstand des KLIMWALD-Projektes, insbesondere 

im Arbeitsbereich II und III. 
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Abbildung 2: Grenzen des Rotwildgebietes Wattenberg-Weidelsburg. (Schlegel 2015) 
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4.1 Räumliche Lage, benachbarte Rotwildgebiete und rotwildfreie Areale 

 

In Hessen werden ï wie in den meisten anderen Bundesländern auch ï sog. Rotwildgebiete 

nach dem Landesjagdgesetz Hessen (HJagdG) ausgewiesen. Alle Flächen außerhalb dieser 

festgelegten Rotwildgebiete (RWG) sind automatisch als rotwildfreie Gebiete definiert, welche 

(bis auf wenige Ausnahmen) rotwildfrei zu halten sind. So gesehen herrscht außerhalb der 

Rotwildgebiete qua Gesetz eine gewisse Vogelfreiheit für alles Rotwild auf dem Großteil der 

Landesfläche. Diese Praxis findet bis vor kurzem in den meisten Bundesländern Anwendung, 

wobei inzwischen auch mehrere Altbundesländer in jüngerer Zeit dazu übergegangen sind, 

auf eine Ausweisung von Rotwildgebieten zu verzichten. Eine freie Raumnutzung dieser Art 

ist somit nicht überall möglich, hier kann sich Rotwild nur in vorgegebenen Arealen dauerhaft 

etablieren. 

Bezogen auf seine räumliche Lage befindet sich das RWG Wattenberg-Weidelsburg westlich 

von Kassel und hierin liegt die Stadt Wolfhagen (Abbildung 2) zentral. Es gibt keine unmittelbar 

angrenzenden Rotwildgebiete. Wandernde Hirsche, welche in ein anderes Rotwildgebiet 

emigrieren oder aus einem immigrieren sind in beiden Fällen dazu gezwungen rotwildfreie 

Areale zu durchqueren. Mit seinen knapp 23.000 ha zählt das RWG Wattenberg-Weidelsburg 

zu den kleinsten in Hessen. Insgesamt weisen alle 15 in Hessen vorhandenen Rotwildgebiete 

eine Fläche von 620.000 ha auf. Diese verteilen sich hessenweit auf 20 Rotwildbezirke in 15 

Rotwildgebieten (Becker et al. 2012). 

Nur etwa 25% der Landesfläche Deutschlands stehen dem Rotwild als Lebensraum zur 

Verfügung (Angaben der Deutschen Wildtier Stiftung). 

Das südwestlich nächstgelegene Rotwildgebiet ist der Burgwald-Kellerwald (Hessen) mit den 

dazugehörigen Flächen des Nationalparks Kellerwald-Edersee. Wanderungen in diese Region 

sind möglich und queren nur über kurze Strecken rotwildfreie Gebiete. Im Osten und 

Nordosten liegen die Rotwildbezirke Reinhardswald (Hessen), Kaufunger Wald (Hessen & 

Niedersachsen), Meißner-Kaufunger Wald (Hessen), Riedforst (Hessen), Seulingswald 

(Hessen) und Knüll (Hessen) (Abbildung 3). All diese Rotwildbezirke sind unmittelbar 

miteinander verbunden und bilden gemeinsam ein flächenmäßig großes und 

zusammenhängendes Rotwildgebiet. Der Zugang in dieses große Rotwildgebiet ist allerdings 

durch den Verlauf der A 44 und A 7 unterbunden. Rotwildtaugliche Querungsmöglichkeiten für 

diese Autobahnen sind vorhanden, liegen jedoch außerhalb des RWGes Wattenberg-

Weidelsburg (nahe Diemelstadt). 
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Abbildung 3:Rotwildgebiete in Deutschland. Grün im Zentrum ist das RWG Wattenberg-Weidelsburg. Quelle: 
Deutsche Wildtier Stiftung, 2014 (http://rothirsch.org/wissen/rotwildverbreitung-in-deutschland/) 

 

Die nordrhein-westfälischen Rotwildgebiete im Nordwesten sind aufgrund der großen Distanz 

von über 15 km und mehr zwar noch für Rotwild erreichbar (Georgii und Schröder 1983; 

Jarnemo 2008), ein stetiger und regelmäßiger Austausch wird hierdurch aber erschwert. 
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Zusammenfassung: 

Das sehr kleine Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg liegt relativ isoliert von anderen 

Rotwildgebieten. Um abwandern zu können müssen migrierende Rothirsche weite Strecken 

durch Ărotwildfreieñ Landschaften durchqueren, welche teils stark durch StraÇen und 

Siedlungen zerschnitten sind. Eine Ausnahme bildet die Anbindung nach Westen zum 

Rotwildgebiet Burgwald-Kellerwald, sie stellt das höchste Potential einer Vernetzung zu 

anderen Rotwildpopulationen dar. Darüber hinausgehend sind Verbindungen zum Sauerland 

denkbar 

 

 

5 Landnutzungsformen und Landschaftsparameter der erweiterten 

Projektregion 

 

5.1 Aufteilung in Wald und Offenland 

 

Für die Analyse der landschaftlichen Aufteilung und Flächenangaben wird auf die Arbeit von 

Schlegel 2015 zurückgegriffen. Dieser Arbeit liegen kartographische GIS-Datenauswertungen 

zugrunde, welche von der Universität Kassel im Zuge einer Bachelorarbeit erstellt wurden. Die 

Angaben von Hoffmann 1996 weichen teils leicht von den hier genannten Flächenangaben ab. 

Das RWG Wattenberg-Weidelsburg umfasst ca. 24.180 ha (Schlegel 2015). Flächenmäßig 

den größten Anteil am Rotwildgebiet haben landwirtschaftliche Nutzflächen mit ca. 10.150 ha 

(42% Flächenanteil). Diese Nutzflächen befinden sich fast gänzlich zentral im Rotwildgebiet. 

Weitere Elemente der Offenlandschaft stellen ca. 2.285 ha Grünlandflächen dar (9% 

Flächenanteil) Diese sind kleinflächig über das gesamte Rotwildgebiet verteilt mit einer 

Häufung in der zentralen Agrarlandschaft südlich von Wolfhagen und östlich von Balhorn. 

Gehölzstrukturen im Offenland beschränken sich auf kleine Feldgehölze und 

Heckenstrukturen mit lediglich 235 ha Ausdehnung (1% Flächenanteil).  
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Abbildung 4: Blick auf den Stadtwald Zierenberg mit Bärenberg und Gudensberg. Die A44 schneidet den Stadtwald 
von der landwirtschaftlichen Nutzfläche und benachbarten Rotwildpopulation (RWG Reinhardswald) im Osten ab. 

 

Offenland nimmt in der Summe von landwirtschaftlicher Nutzfläche, Grünland und 

Feldgehölzen einen Anteil von etwa 52% ein und ist prägend für den zentralen Bereich des 

Rotwildgebietes Wattenberg-Weidelsburg. 

 

 

 

Abbildung 5: Dauergrünland am Waldrand in Bereichen mit Hanglage, diese sind schlecht für Ackerbau nutzbar. 

Die Waldgebiete bedecken eine Fläche von ca. 10.030 ha (42% Flächenanteil) und verteilen 

sich in Waldinseln vornehmlich auf die Randlagen des Rotwildgebietes. Das größte 

zusammenhängende Waldgebiet findet sich im Westen und erstreckt sich von Nord nach Süd 

über die gesamte Westflanke des RWG Wattenberg-Weidelsburg. Als solche gekennzeichnete 

Siedlungsflächen, welche die Jagdausübung ausschließen, belegen 1.270 ha (5% 

Flächenanteil). 
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Unter Sondernutzungsformen sind Gärten und Sonderkulturen zusammengefasst und stellen 

gemeinsam 210 ha (1% Flächenanteil). 

 

Tabelle 1: Landnutzungsformen in der erweiterten Projektregion. Flächenangaben erfolgen nach Schlegel 2015. 

Landnutzungsformen Flächenausdehnung in ha 

Landw. Nutzfläche 10.150 

Wald 10.030 

Grünland 2.285 

Siedlung 1.270 

Feldgehölze 235 

Sondernutzungsformen 210 

Gesamtfläche 24.180 

 

 

Abbildung 6: Anteile der Landnutzungsformen in der erweiterten Projektregion in % (Schlegel 2015). 
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Abbildung 7: Landnutzungsformen im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg.
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Zusammenfassung: 

Etwa die Hälfte des RWG Wattenberg-Weidelsburg besteht aus Offenland, wobei 

landwirtschaftliche Nutzflächen den weitaus größten Teil ausmachen. Dauerhaftes Grünland, 

somit verfügbarer Offenlandlebensraum für das Rotwild, findet sich indes selten. Die zweite 

Hälfte der Fläche ist überwiegend bewaldet. 

 

 

5.2 Waldbesitzarten und Waldtypen 

 

Das Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg weist eine rund 10.030 ha umfassende 

Waldfläche auf, die sich in vier verschiedene Waldbesitzarten aufteilt. Körperschaftswald (hier 

Kommunalwald), Staatswald, Privatwald und Domanialwald (lediglich im äußersten Westen 

des Rotwildgebietes) (Schlegel 2015). 

Der vorliegende Domanialwald ist ein Sonderfall und gehört zum Waldeckischen 

Domanialsondervermögen. Der Domanialwald ist als Körperschafts- bzw. Kommunalwald zu 

betrachten (Schlegel 2015). 

 

 

Tabelle 2: Waldbesitzarten im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg (Schlegel 2015). 

Waldbesitzart Fläche in ha 

Körperschaftswald 4.514 

Staatswald 2.708 

Domanialwald 1.505 

Privatwald 1.304 

Gesamt 10.030 
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Anteilig nehmen die Körperschafts-/Kommunalwälder mit 45% der Gesamtwaldfläche den 

größten Raum ein. Darauf folgen Staatswälder mit 27%, Domanialwälder mit 15% und 

Privatwälder mit 13% Waldflächenanteil (Tabelle 1; Abbildung 8). 

 

 

Abbildung 8: Anteil der vorkommenden Waldbesitzarten im Rotwildgebiet in %. Gesamtwaldfläche beträgt cal 
10.030 ha (Schlegel 2015). 

 

Die verschiedenen Waldtypen im RWG werden vereinfacht in drei Kategorien (Laub-, Nadel- 

und Mischwald) eingeteilt (Abbildung 9). Mit einem Anteil von 45% dominieren Mischwaldtypen 

vor Ort, gefolgt von 28% Laub- und 27% Nadelwaldanteil (Abbildung 9,Tabelle 3). 

Vergleicht man die Verteilung der Waldtypen mit den Bodenverhältnissen fällt die Häufung von 

Laubwaldtypen auf den eutrophen Standorten mit flachgründigen und basischen Basalt- und 

Kalkböden auf. Forstwirtschaftlich sind dies Hochleistungsstandorte, welche für den Anbau 

von Edellaubhölzern bestens geeignet sind, jedoch ist die Anfälligkeit solcher Bestände 

gegenüber Verbiss- und Schälschäden sehr groß. Gleichzeitig stellt der Bärenberg mit seinen 

eutrophen Böden auch ein Haupteinstandsgebiet für Rotwild dar, was die Problematik vor Ort 

verschärft. 
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Tabelle 3: Waldtypen im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg (Schlegel 2015). 

Waldtypen Fläche in ha 

Mischwald 4.514 

Laubwald 2.808 

Nadelwald 2.708 

Gesamt 10.030 

 

 

 

Abbildung 9: Anteil verschiedener Waldtypen im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg in % (Schlegel 2015). 
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Abbildung 10: Waldtypen im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg. (Schlegel 2015) 
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6 Landschaftsökologische Grundlagen: erweiterter Projektraum  

 

6.1 Naturraum  

 

Das erweiterte Projektgebiet umfasst drei naturräumliche Einheiten (Abbildung 11). Diese 

Einteilung ist im Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 (Regierungspräsidium Kassel) 

dargestellt. Zentral in der erweiterten Projektregion gelegen und mit dem größten 

Flächenanteil befinden sich die Ostwaldecker Randsenken (Naturraum 341 nach 

Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000). Es handelt sich landschaftlich meist um intensiv 

genutzte Tallagen mit vereinzelten Waldinseln. 

Westlich davon gelegen ist die Waldecker Tafel (Naturraum 340), welche vor allem die 

bewaldeten Höhenalgen westliche von Ippinghausen und Naumburg beschreibt. Innerhalb des 

Projektgebiets wird die Waldecker Tafel fast ausschließlich durch Waldflächen dargestellt, die 

zu diesem Naturraum gehörigen Offenlandteile befinden sich weitestgehend außerhalb des 

RWG Wattenberg-Weidelsburg im Westen. 

Östlich der Ostwaldecker Randsenken schließt sich das Habichtswälder Bergland (Naturraum 

342) an. Ähnlich wie die Waldecker Tafel wird der im erweiterten Projektgebiet gelegene Teil 

des Habichtswälder Berglands durch meist bewaldete Höhenlagen vertreten. Der 

Offenlandanteil des Habichtswälder Berglands ist jedoch größer als der der Waldecker Tafel. 

Obwohl die Ostwaldecker Randsenken flächenmäßig am stärksten im RWG Wattenberg-

Weidelsburg vertreten sind und fast in ihrer Gesamtheit innerhalb dessen Grenzen liegen, 

spielen sie als dauerhafter Lebensraum für das Rotwild die geringste Rolle. Die starke 

landwirtschaftliche Nutzung, der geringe Waldanteil und die relativ hohe Zerschneidung durch 

Straßen und Ortschaften machen diesen Naturraum für das Rotwild weitgehend unattraktiv. 

Die bewaldeten Höhenlagen im Osten und Westen in den Naturräumen Waldecker Tafel (340) 

und Habichtswälder Bergland (342) sind trotz ihrer kleineren Flächenausdehnung für das 

Rotwild als Lebensraum bedeutsamer. 

 

Zusammenfassung: 

Das erweiterte Projektgebiet umfasst drei aneinandergrenzende Naturräume, welche sich 

hinsichtlich Waldanteil, Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung und Eignung als 

Rotwildlebensraum stark unterscheiden. Vor allem die bewaldeten Höhenlagen im Osten und 

Westen sind für das Rotwild bedeutend. 
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Abbildung 11: Naturräumliche Einheiten in Nordhessen nach dem Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000. 
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6.2 Klima, Geologie und Boden 

 

Die klimatischen Verhältnisse der erweiterten Projektregion sind den einzelnen Naturräumen 

des Landschaftsrahmenplans Nordhessen 2000 entnommen. Das mildeste Klima weisen die 

Ostwaldecker Randsenken (Naturraum 341) auf. Der Jahresniederschlag im Kernbereich des 

Rotwildgebietes ist mit 550-600 mm Jahresniederschlag für alle drei Naturräume am 

geringsten. Die Durchschnittstemperatur hier liegt bei ca. 1°C im Januar und 16-17°C im Juli. 

In den stärker bewaldeten Höhen- und Randlagen des Rotwildgebietes im Osten und Westen 

herrscht raueres Klima. Im Osten auf der Waldecker Tafel (Naturraum 340) und im Westen im 

Habichtswälder Bergland (Naturraum 342) finden sich durchschnittliche Tagestemperaturen 

von -2°C im Januar und 15°C im Juli. Der Jahresniederschlag auf der Waldecker Tafel beträgt 

550-700 mm und im Habichtswälder Bergland etwa 800 mm. Mit Spätfrösten ist in den beiden 

Höhenlagen der Waldecker Tafel und vor allem dem Habichtswälder Bergland bis Mitte Mai 

zu rechnen. 

Einen kartographischen Überblick über das Ausgangsgestein und die Bodentypen des 

erweiterten Projektgebiets liefert Abbildung 12. Hier werden die Bodenverhältnisse der 

bewaldeten Flächen beschrieben. Forstwirtschaftlich von besonderer Bedeutung sind die 

basenreichen Bodentypen auf Kalkstein am Bärenberg, hierbei handelt es sich um forstliche 

Hochleistungsstandorte. 
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Abbildung 12: Bodentypen im Rotwildgebiet Wattenberg-Weidelsburg.
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7 Forstlicher Fachbeitrag: Waldbauliche Ziele und 

Istzustandsbeschreibung aus forstlicher Sicht 

 

Siehe die Dokumente unter uni-kassel.de/go/KLIMWALD-Ergebnisse:  

Schäfer, T.; Hoffmann, K.; Zindel, U. (2017a): Waldbauliche Anpassung an den Klimawandel.  

In dem Dokument ĂWaldbauliche Anpassung an den Klimawandelñ werden die Folgen des 

Klimawandels für den Wald erläutert und Maßnahmen vorgestellt, mit denen seitens des 

Waldbaus vorsorgend reagiert werden kann. Ferner wird erläutert warum Wildbesatz als 

Schlüsselfaktor für erfolgreiche Klimaanpassung gesehen werden muss.  

 

Schäfer, T.; Hoffmann, K.; Zindel, U. (2017b): Klimaanpassung im Wald ï Ableitungen für das 

Projektgebiet  

Ausgehend von der Spezifizierung der für das KLIMWALD-Projektgebiet zu erwartenden 

Klimawandelfolgen f¿r den Wald wird in dem Dokument ĂKlimaanpassung im Wald ï 

Ableitungen f¿r das Projektgebietñ auf folgende Aspekte eingegangen: Beschreibung der 

Wildschadenssituation; (Methoden zur) Identifizierung und Visualisierung von potentiell 

risikobehafteten Waldbeständen.  

 

 

8 Raumplanerische und naturschutzfachliche Aspekte 

 

Dieses Kapitel stellt zusammenhängende raumplanerische und naturschutzfachliche Aspekte 

vor, die in Planungsinstrumenten der Landschaftsplanung beinhaltet sind.  

Im Planungsraum stellt der im Oktober 2016 von der Regionalversammlung beschlossene  

Teilregionalplan Energie (https://rp-kassel.hessen.de/planung/regionalplanung/erneuerbare-

energien/windenergie/downloads-zum-teilregionalplan-energie) eine bedeutende 

Planungsgrundlage dar, die im Falle der Realisierung deutliche Veränderungen vor allem im 

Landschaftsbild bedeuten werden. Im erweiterten Projektgebiet sind mehrere Vorranggebiete 

für Windenergienutzung ausgewiesen. 

https://rp-kassel.hessen.de/planung/regionalplanung/erneuerbare-energien/windenergie/downloads-zum-teilregionalplan-energie
https://rp-kassel.hessen.de/planung/regionalplanung/erneuerbare-energien/windenergie/downloads-zum-teilregionalplan-energie
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Abbildung 13: Teilregionalplan Energie des Regionalplanes Nordhessen (Genehmigungsentwurf Oktober 2016, 
https://rp-kassel.hessen.de/planung/regionalplanung/erneuerbare-energien/windenergie/downloads-zum-
teilregionalplan-energie 
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In Abbildung 14 und Abbildung 15 sind Schutzgebiete, die nach Naturschutzrecht und nach 

Forstrecht ausgewiesen wurden, dargestellt. Im Projektgebiet sind mehrere Gebiete als 

Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet ausgewiesen, was sie als naturschutzfachlich bedeutend 

qualifiziert. Dies sind insbesondere Halbtrockenrasen am Südhang des Bärenberges sowie 

des Dörnberges östlich der A 44. Ebenso finden sich in der Projektregion Erholungsgebiete 

mit besonderer Bedeutung, dieses i.d.R. innerhalb des Waldes. 
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Abbildung 14: Schutzgebiete nach Naturschutzrecht (RP Kassel 2014 nach Schlegel 2015) 

 

 

Abbildung 15: Schutzgebiete nach Forstrecht (RP Kassel 2014 nach Schlegel 2015) 
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Abbildung 16: Unzerschnittene Verkehrsarme Räume und Landschaftszerschneidung im erweiterten 
Projektgebiet  

 

Abbildung 16 gibt einen Überblick über den Zerschneidungsgrad sowie die Qualifizierung 

hinsichtlich Unzerschnittener Verkehrsarmer Räume (UZVR). Hierbei stellt die A 44, die das 

Rotwildgebiet nach Osten abgrenzt, eine für größere Säuger fast unüberwindbare 

Zerschneidungslinie dar. Hildebrandt (2011) untersuchte in diesem Bereich die A 44 auf 

Querungsmöglichkeiten für die Wildkatze (Abbildung 17), die im Projektgebiet fast 

flächendeckend vorkommt  

Schlegel (2015) stellt in einem Gesamtüberblick Arbeiten der Uni Kassel zum Projektraum in umfassender Form 
vor. So konnten Kempf, Matthey und Schorer (2013) nur einige wenige Querungsmöglichkeiten bestätigen
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Abbildung 18: Gesamtschau raumordnerische und naturschutzfachliche Aspekte in der Projektregion incl. 
Vernetzungsstrukturen für waldgebundene Arten (Kempf, Matthey und Schroer 2013) 
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Abbildung 17: Querungsmöglichkeiten der A 44 für die Wildkatze (Hildebrandt 2011)  
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Abbildung 18: Gesamtschau raumordnerische und naturschutzfachliche Aspekte in der Projektregion incl. 
Vernetzungsstrukturen für waldgebundene Arten (Kempf, Matthey und Schroer 2013) 

 

9 Verbreitung des Rotwildes in der erweiterten KLIMWALD -

Projektregion 

 

Wie bereits beschrieben, führt die Lebensweise des Rotwilds in Sozialverbänden dazu, dass 

die Tiere meist aggregiert, geklumpt und nicht gleichmäßig verteilt über ihren Lebensraum 




















































































































































































